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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Als Zweitrat befasste sich im Frühling 2016 der Nationalrat mit der Totalrevision des
Ordnungsbussengesetzes. Nachdem der Nichteintretensantrag der drei SVP-
Abgeordneten Yves Nidegger (svp, GE), Lukas Reimann (svp, SG) und Pirmin Schwander
(svp, SZ) chancenlos geblieben war, hatte sich die grosse Kammer in der Detailberatung
mit einem weiteren Minderheitsantrag aus der SVP-Fraktion zu beschäftigen. Die
Kommissionsminderheit um Andrea Martina Geissbühler (svp, BE) wollte, dass
Zuwiderhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz nicht mehr im
Ordnungsbussenverfahren geahndet werden können. Ausserhalb der SVP-Fraktion fand
das Anliegen allerdings keine Zustimmung und wurde klar abgelehnt. Abgesehen von
einer sprachlichen Änderung schuf der Nationalrat keine Differenzen und nahm die
Vorlage mit 167 zu 8 Stimmen bei 4 Enthaltungen an. Der Ständerat stimmte dieser
Anpassung stillschweigend zu und hiess den Entwurf in der Schlussabstimmung
einstimmig gut. Auch der Nationalrat sprach sich in der Schlussabstimmung mit sehr
grosser Mehrheit (182 zu 5 Stimmen bei 6 Enthaltungen) für die Gesetzesrevision aus. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.2016
KARIN FRICK

Weil sich in der Wintersession 2021 beide Räte wenig kompromissbereit zeigten,
mündete die Differenzbereinigung bei der Harmonisierung der Strafrahmen in eine
Einigungskonferenz. Einzig die Differenzen zu den Bancomatensprengungen und zur
Verjährung im Verwaltungsstrafrecht konnten vorher ausgeräumt werden. Bei Ersterem
beugte sich der Ständerat dem Willen seiner Schwesterkammer und stimmte der
Aufnahme einer speziell auf Bancomatensprengungen zugeschnittenen Qualifikation in
Art. 139 StGB zu. Bei Letzterem einigte man sich darauf, die aufgeworfenen Fragen
nicht an dieser Stelle, sondern im Rahmen der vom Bundesrat angekündigten Revision
des Verwaltungsstrafrechts zu klären. Bis zum Schluss umstritten blieben dagegen die
Parallelität von Geld- und Freiheitsstrafen sowie die Strafdrohung für Gewalt und
Drohung gegen Behörden und Beamte. 
Der Ständerat stellte sich auf den Standpunkt, es sei in der juristischen Praxis
unbestritten, dass eine Mindestgeldstrafe von beispielsweise 30 Tagessätzen auch
immer eine Mindestfreiheitsstrafe von 30 Tagen bedeute, weshalb er diese Parallelität
mehrheitlich ausdrücklich im Gesetz festhalten wollte. Die Mehrheit im Nationalrat sah
in dieser Änderung jedoch einen Eingriff in den richterlichen Ermessensspielraum und
lehnte sie deshalb ab. Die Argumentation des Nationalrates bekräftigte die
ständerätliche Mehrheit indessen in ihrer Meinung, dass es wichtig sei, die Parallelität
im StGB niederzuschreiben. Ständerat Andrea Caroni (fdp, AR) befürchtete, wenn man
darauf verzichte, könnte dieser Entscheid künftig dahingehend ausgelegt werden, dass
das Parlament die Parallelität an sich verneint habe, was ja aber nicht der Fall sei –
zumindest nach Ansicht des Ständerates und des Bundesrates. Die Einigungskonferenz
beantragte schliesslich mit 13 zu 11 Stimmen, dem Beschluss des Ständerates zu folgen
und die Parallelität von Mindestgeld- und -freiheitsstrafen explizit im StGB zu
verankern.
Bei Gewalt und Drohungen gegen Behörden und Beamte sprach sich der Ständerat
mehrheitlich für eine Strafverschärfung gegenüber dem geltenden Recht aus, indem er
die Freiheitsstrafe zur Regel machen und Geldstrafen nur noch in Bagatellfällen
zulassen wollte. Eine Verschärfung bei diesem Tatbestand sei nicht zuletzt von
verschiedenen Kantonen gefordert worden, argumentierte Daniel Jositsch (sp, ZH) als
Sprecher der RK-SR. Die Nationalratsmehrheit wollte hingegen am geltenden Recht
festhalten und die Freiheitsstrafe alternativ zur Geldstrafe vorsehen, weil sie auch hier
nicht in den richterlichen Ermessensspielraum eingreifen wollte. Ein Einzelantrag Bregy
(mitte, VS), der einen Konzeptionsfehler in der ständerätlichen Variante korrigierte – in
der ursprünglichen Formulierung des Ständerates hätte in leichten Fällen immer eine
Geldstrafe ausgesprochen werden müssen, während in der korrigierten Version in
leichten Fällen eine Geldstrafe ausgesprochen werden kann –, scheiterte in der grossen
Kammer am Stichentscheid von Ratspräsidentin Irène Kälin (gp, AG). Wenig
überraschend war es dann auch diese korrigierte Lösung, die sich in der
Einigungskonferenz durchsetzen konnte.
Der Antrag der Einigungskonferenz wurde im Ständerat mit 35 zu 1 Stimme bei 4
Enthaltungen gutgeheissen, im Nationalrat mit 122 zu 65 Stimmen. Dagegen stellten sich
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die Fraktionen der SP und der Grünen. In den Schlussabstimmungen stimmte der
Ständerat dem Entwurf zur Harmonisierung der Strafrahmen sowie jenem zur
Anpassung des Nebenstrafrechts an das geänderte Sanktionenrecht einstimmig (bei 4
bzw. 5 Enthaltungen aus der SVP-Fraktion) zu. Der Nationalrat nahm die
Strafrahmenharmonisierung mit 96 zu 67 Stimmen bei 30 Enthaltungen an, wobei sich
die Ratslinke gegen die ihrer Ansicht nach zu weitgehenden Verschärfungen aussprach
und sich die SVP-Fraktion mehrheitlich der Stimme enthielt, weil sie die Vorlage als
«verwässert» (Andrea Geissbühler/svp, ZH), d.h. zu wenig scharf, ansah. Der zweite
Entwurf zur Anpassung des Nebenstrafrechts passierte die Schlussabstimmung in der
grossen Kammer mit 123 zu 67 Stimmen bei 3 Enthaltungen. 2

In der Frühjahrssession 2022 begann der Nationalrat mit der Differenzbereinigung bei
der Revision der Strafprozessordnung. Auf die Linie des Ständerats schwenkte er bei
den Voraussetzungen für die Untersuchungs- und Sicherheitshaft ein, wo mehrere
Minderheiten Addor (svp, VS) für weniger strenge Voraussetzungen als vom Ständerat
beschlossen mangels Unterstützung von ausserhalb der SVP-Fraktion chancenlos
blieben. Zudem folgte der Nationalrat mit 104 zu 86 Stimmen einer Minderheit Marti
(sp, ZH) und hiess den Vorschlag von Ständerat und Bundesrat gut, dass bei einem
Strafbefehl, der eine zu verbüssende Freiheitsstrafe nach sich zieht, zwingend eine
Einvernahme erfolgen muss. In dieser Frage setzte sich die links-grüne Ratsseite mit
grossmehrheitlicher Unterstützung aus der Mitte-Fraktion durch. Ebenfalls seiner
Schwesterkammer folgend verzichtete der Nationalrat nunmehr auf das Konzept der
restaurativen Gerechtigkeit, das er als Erstrat in den Entwurf eingefügt hatte und das
vom Ständerat abgelehnt worden war. Kommissionssprecher Beat Flach (glp, AG)
erklärte, nach der Lancierung der Motion 21.4336 habe die Kommission davon
abgesehen, «die Justice restaurative bereits in dieser Phase in die Strafprozessordnung
aufzunehmen». Eine Minderheit Walder (gp, GE) wollte dagegen an den Bestimmungen
festhalten. Die grosse Kammer folgte ihrer Kommissionsmehrheit mit 110 zu 79
Stimmen, wobei sich das links-grüne Lager ebenso geschlossen für Festhalten wie das
bürgerliche Lager für Streichen aussprach.
In den anderen grossen Diskussionspunkten hielt die Volkskammer indessen an ihren
vorherigen Beschlüssen fest. Die vom Bundesrat beabsichtigte Einschränkung der
Teilnahmerechte von beschuldigten Personen fiel im Nationalrat abermals durch.
Bundesrätin Karin Keller-Sutter hatte vergeblich darauf hingewiesen, dass «gerade
diese Frage auch Auslöser für die Teilrevision der Strafprozessordnung» gewesen sei,
weil sich in der juristischen Praxis gewisse «Nebenwirkungen» der geltenden Regelung
– etwa dass mehrere Beschuldigte ihre Aussagen einander anpassen können – gezeigt
hätten. «Nichtstun» sei hier «keine Option», so ihr Appell. Kommissionssprecher Flach
ergänzte, der Ständerat habe mit seiner Neuformulierung «einen Schritt auf die
nationalrätliche Version» zu gemacht. Dennoch habe die Kommission «mit einer sehr
deutlichen Mehrheit» befunden, dass eine Einschränkung der Teilnahmerechte das
derzeit «ausgewogen[e] System» aus dem Lot bringe, das sicherstelle, dass «zwischen
Staatsanwaltschaft, Beschuldigten, ihren Verteidigern und letztlich dem Gericht, das
urteilen soll, mit gleich langen Spiessen gekämpft wird». Die Minderheit Geissbühler
(svp, BE), die dem Ständerat folgen wollte, konnte nur einen Grossteil der SVP- und
FDP-Fraktionen sowie einzelne Mitte-Stimmen überzeugen und unterlag mit 70 zu 116
Stimmen bei 2 Enthaltungen dem Antrag der Kommissionsmehrheit, die
Teilnahmerechte unverändert zu lassen.
Auch bei der im Ständerat gutgeheissenen Beschwerdemöglichkeit für die
Staatsanwaltschaft gegen Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts hielt der
Nationalrat an seinem Entscheid fest, diese zu streichen. Mit 100 zu 86 Stimmen bei
einer Enthaltung setzte sich das links-grüne Lager mit mehrheitlicher Unterstützung aus
der Mitte-Fraktion durch und gab dem Antrag der Kommissionsmehrheit statt. Eine
Minderheit Lüscher (fdp, GE) hatte sich dem Ständerat anschliessen und die
Beschwerdemöglichkeit wie vom Bundesrat vorgesehen in die StPO aufnehmen wollen.
Kommissionsberichterstatter Flach begründete die Position der Kommissionsmehrheit
auch hier mit «massiv ungleich lange[n] Spiesse[n]», die eine solche
Beschwerdemöglichkeit zugunsten der Staatsanwaltschaft bedeuten würde.
Justizministerin Keller-Sutter hatte dem Rat empfohlen, der Minderheit zu folgen, sich
aber schwergetan mit dieser Empfehlung, da mit der Beschwerdemöglichkeit einerseits
die bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichts niedergeschrieben würde,
andererseits aber «gewisse Zweifel» bestünden, ob so ein Beschwerdeverfahren EMRK-
konform wäre.
Bezüglich der DNA-Profile wiederholte die grosse Kammer mit knappen Mehrheiten
ihre beiden Entscheide, die sie schon als Erstrat gefällt hatte: Von beschuldigten
Personen soll ein DNA-Profil erstellt werden dürfen, wenn «eine gewisse
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Wahrscheinlichkeit» besteht, dass die beschuldigte Person weitere Verbrechen oder
Vergehen begangen haben könnte. Bundesrat, Ständerat und eine Minderheit Marti
wollten dafür «konkrete Anhaltspunkte» verlangen. Der Antrag der
Kommissionsmehrheit für die weniger hohe Hürde wurde vom rechtsbürgerlichen Block
aus SVP-, FDP- und dem Grossteil der Mitte-Fraktion unterstützt und mit 99 zu 83
Stimmen bei einer Enthaltung angenommen. Bei bereits verurteilten Personen hatte der
Bundesrat im Entwurf die Möglichkeit zur Erstellung eines DNA-Profils vorgesehen,
«wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte anzunehmen ist, die verurteilte Person
könnte weitere Verbrechen oder Vergehen begehen». Eine Minderheit Geissbühler
beantragte, dem Ständerat zu folgen und diesen Artikel so in die StPO aufzunehmen,
während die Kommissionsmehrheit für Streichen plädierte. Äusserst knapp mit 89 zu 88
Stimmen bei 11 Enthaltungen setzte sich der Streichungsantrag durch. Das Zünglein an
der Waage spielte die FDP-Fraktion, die sich zu rund je einem Drittel enthalten, dafür
und dagegen ausgesprochen hatte.
Die Volkskammer zeigte sich auch bei weiteren, kleineren Differenzen nicht in
Kompromisslaune und erhielt viele davon aufrecht. So blieb sie dabei, dass Opfern, die
nicht am Strafverfahren teilnehmen, der Entscheid automatisch zugestellt werden soll,
ausser sie verzichten ausdrücklich darauf. Ebenfalls behielt der Nationalrat die von ihm
eingeführten und vom Ständerat gestrichenen, verschiedenen Behandlungsfristen im
Gesetz. Er hielt auch daran fest, dass die Strafbehörde ihre Forderungen aus
Verfahrenskosten nicht nur mit Entschädigungen, sondern auch mit Genugtuungen, die
an die zahlungspflichtige Partei zu entrichten sind, direkt verrechnen darf. 3

In der Sommersession 2022 brachten die eidgenössischen Räte die Revision der
Strafprozessordnung zum Abschluss. In der Differenzbereinigung verhärteten sich die
Fronten in den zentralen Diskussionspunkten zunächst, sodass Bundesrätin Karin
Keller-Sutter bereits mit einer Einigungskonferenz rechnete. Der Ständerat kam dem
Nationalrat zuerst nur bei Fristen für die Beschwerdeinstanz und das Berufungsgericht
entgegen, die der Nationalrat zwecks Beschleunigung der Verfahren neu in die StPO
aufgenommen hatte. Gemäss Berichterstatter Daniel Jositsch (sp, ZH) hielt die RK-SR
diese zwar für wenig zweckmässig, aber tolerierbar, weil die Fristen mangels rechtlicher
Konsequenzen bei Nichteinhaltung «lediglich als Richtgrösse im Sinne einer
Konkretisierung des Beschleunigungsgebots» zu verstehen seien. Der Nationalrat
beugte sich seinerseits in einigen Punkten der Argumentation des Schwesterrats und
verzichtete auf zwei von ihm eingefügte, aber vom Ständerat abgelehnte
Bestimmungen: Erstens strich er die Regelung zur präventiven verdeckten Ermittlung
bei Sexualdelikten wieder aus dem Gesetz, weil dies Sache des kantonalen Polizeirechts
sei. Zweitens soll eine Genugtuung nun doch nicht mit Geldforderungen des Staates aus
dem Verfahren verrechnet werden können; werde der Betrag nicht ausbezahlt, verpuffe
der Ausgleichseffekt für die unrechtmässig erlittene Rechtsverletzung. Weiter räumte
die grosse Kammer die beiden Differenzen zu den DNA-Profilen aus, sodass dafür nun
die vom Bundesrat vorgesehenen Regeln umgesetzt werden: Von einer beschuldigten
Person darf während des Strafverfahrens ein DNA-Profil erstellt werden, wenn konkrete
Anhaltspunkte bestehen, dass sie weitere Delikte begangen haben könnte. Die SVP-
Minderheit, die dafür nur eine «gewisse Wahrscheinlichkeit» voraussetzen wollte, blieb
letztlich chancenlos. Zudem darf von einer verurteilten Person am Ende des
Strafverfahrens ein DNA-Profil erstellt werden, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte
anzunehmen ist, dass sie weitere Delikte begehen könnte. Hier unterlag die links-grüne
Minderheit mit ihrem Streichungsantrag ebenso deutlich.
Bei der Einschränkung der Teilnahmerechte verharrten indessen beide Räte auf ihrer
Position. Während sich der Ständerat mit 32 zu 11 Stimmen dafür aussprach, dass eine
beschuldigte Person von der ersten Einvernahme einer mitbeschuldigten Person
ausgeschlossen werden kann, solange sie selber noch nicht einvernommen worden ist,
lehnte der Nationalrat diese Einschränkung mit 137 zu 50 Stimmen (1 Enthaltung) ebenso
klar ab. Als Berichterstatter der RK-NR fasste Beat Flach (glp, AG) zusammen: «Für die
eine Seite ist es der Hauptinhalt und das wichtigste Element dieser Revision, und für
die andere Seite [...] ist das, was vorgeschlagen wird, ein No-Go.» Die ablehnende Seite
argumentierte, dieser Eingriff in die Rechte der Beschuldigten bringe das sorgfältig
austarierte Kräfteverhältnis zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung aus dem Lot
und sei darum inakzeptabel. Die Befürworterinnen und Befürworter der Änderung
betonten hingegen, dass es sich um einen «moderaten Eingriff» (Karin Keller-Sutter)
handle und dass dies der Hauptauslöser für die ganze Revision gewesen sei, weil hier
von den Staatsanwaltschaften konkrete Probleme in der Praxis festgestellt worden
seien.
Ebenso unversöhnlich standen sich die beiden Kammern beim Beschwerderecht der
Staatsanwaltschaft gegen Haftentscheide gegenüber. Der Ständerat entschied mit 25
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zu 19 Stimmen, an der bundesrätlichen Version festzuhalten, die ein solches
Beschwerderecht explizit vorsieht. Damit werde nichts Neues eingeführt, sondern die
bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichts kodifiziert; es sei allemal besser, wenn
der Gesetzgeber die Grundsätze des Verfahrens in der StPO festschreibe, als dass das
Bundesgericht sich wie bisher das Recht nehme, selber zu entscheiden, erklärte der
erfolgreiche Antragsteller Daniel Fässler (mitte, AI). Der Nationalrat beschloss
demgegenüber mit 109 zu 79 Stimmen, eine solche Beschwerdemöglichkeit für die
Staatsanwaltschaft ausdrücklich auszuschliessen, weil die EMRK-Konformität einer
solchen Regel mindestens zweifelhaft sei. Es sei problematisch, wenn eine nach
Gerichtsentscheid freizulassende Person noch länger in Haft behalten werde, bis die
Beschwerde erledigt sei, so die Bedenken. Selbst der Bundesrat war sich in dieser
Sache nicht sicher, sagte Justizministerin Keller-Sutter doch, der Bundesrat habe
versucht, «das Risiko einer EMRK-Widrigkeit zu reduzieren, indem er für das Verfahren
möglichst kurze Fristen festgelegt» habe.
Resigniert stellte der ständerätliche Kommissionssprecher Jositsch am Ende der
zweiten Runde der Differenzbereinigung fest, dass man in diesen beiden letzten Fragen
keine Lösung gefunden habe. Bei der Beschwerdelegitimation der Staatsanwaltschaft
gebe es mit der EMRK-Konformität «tatsächlich einen Punkt, der für die Fassung des
Nationalrates spricht», weshalb die Kommission die Zustimmung zum Beschluss der
Schwesterkammer beantragte. Dasselbe beantragte die RK-SR auch bei den
Teilnahmerechten. Die Fassung des Ständerates sei im Nationalrat nicht mehrheitsfähig
und eine zweckmässige Kompromisslösung nicht in Sicht, weshalb man im Zweifelsfall
eben beim geltenden Recht bleiben wolle, so Jositsch. «Das heisst, dass wir mit dieser
Revision das ursprüngliche Hauptproblem vielleicht nicht haben lösen können, aber wir
haben doch einiges gemacht, um diese Strafprozessordnung besser zu machen»,
resümierte er. Obwohl die Kommission damit in beiden Punkten die bundesrätliche
Lösung fallen liess, beantragte Karin Keller-Sutter keine Abstimmung. So räumte die
Ständekammer die beiden letzten Differenzen stillschweigend aus. In den
Schlussabstimmungen nahm der Ständerat die Vorlage mit 38 zu 6 Stimmen bei einer
Enthaltung an. Der Nationalrat stimmte ihr mit 147 zu 48 Stimmen bei 2 Enthaltungen
zu. Unzufrieden zeigten sich in beiden Räten grosse Teile der SVP-Fraktion, die die
fehlende Einschränkung der Teilnahmerechte bedauerten. Dadurch werde «die
Erforschung der materiellen Wahrheit eminent erschwert», was zu einer «massiven
Bevorteilung der Täter» führe und damit indirekt die Stellung des Opfers erheblich
schwäche, hatte Nationalrätin Andrea Geissbühler (svp, BE) während der Debatte im
Namen ihrer Fraktion erklärt. 4

Innere Sicherheit

In der Differenzbereinigung des BÜPF lag der Ball zu Beginn der Frühjahrssession 2016
beim Nationalrat. Unter den verbleibenden Streitpunkten waren die Frage, ob ein
bestimmtes Vorgehen bei der Feststellung von Sicherheitslücken in
Überwachungssystemen im Gesetz geregelt werden soll, und jene, ob GovWare durch
eine zentrale Bundesstelle beschafft und zertifiziert werden soll, am wenigsten
kontrovers. Beide Regelungen waren ursprünglich vom Nationalrat in die Vorlage
aufgenommen worden. Nachdem sie im Ständerat allerdings nicht auf Gegenliebe
gestossen waren, liess der Nationalrat die Bestimmungen fallen und schloss sich in
diesen Punkten auf Antrag seiner Kommission diskussionslos dem Beschluss des
Ständerates an. Dagegen sorgten die Aufbewahrungsfrist für Randdaten des Post- und
Fernmeldeverkehrs sowie die Frage, ob solche Daten zwingend in der Schweiz gelagert
werden müssen, für weit mehr Zündstoff. Während die Mehrheit der RK-NR in der
Fristfrage einlenken und die Aufbewahrungsfrist für Randdaten bei sechs Monaten
belassen wollte, setzte sich eine Kommissionsminderheit um Andrea Geissbühler (svp,
BE) für das Festhalten am letzten nationalrätlichen Beschluss ein. Die hier vorgesehene
zwölfmonatige Frist, wie sie auch im ursprünglichen Entwurf des Bundesrates
vorgesehen war, sei für die erfolgreiche Arbeit der Strafverfolgungsbehörden wichtig,
so das Hauptargument für die Fristverlängerung. Die Gegner führten dagegen vor allem
den Persönlichkeitsschutz ins Feld. Seit der Verabschiedung der bundesrätlichen
Botschaft sei in dieser Frage etwas Entscheidendes passiert, führte Bundesrätin
Sommaruga im Nationalrat aus, nämlich die Ungültigkeitserklärung der europäischen
Richtlinie über die Vorratsdatenspeicherung durch den EuGH, worauf viele europäische
Staaten die Vorratsdatenspeicherung ganz ausgesetzt oder die entsprechenden Fristen
verkürzt hätten. Obwohl das Urteil für die Schweiz nicht bindend ist, sei der Bundesrat
zum Schluss gekommen, die Vorteile einer Fristerhöhung könnten die dadurch
ausgelöste politische Unruhe nicht aufwiegen, weshalb der Bundesrat nun beantrage,
die Frist vorerst bei sechs Monaten zu belassen. Eine Ratsmehrheit von rund zehn
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Stimmen stimmte schliesslich bei allen Anträgen betreffend die Aufbewahrungsfrist von
Randdaten des Post- und Fernmeldeverkehrs gemäss der Kommissionsmehrheit und
dem Bundesrat, womit die Frist auf sechs Monate festgesetzt wurde. Zum Schluss der
Beratung wurde in der grossen Kammer darüber gestritten, ob Anbietern von
Fernmeldediensten im Gesetz explizit vorgeschrieben werden soll, die Randdaten des
Fernmeldeverkehrs in der Schweiz aufzubewahren. Auch diese Bestimmung war vom
Nationalrat in den Entwurf eingefügt und anschliessend vom Ständerat wieder
gestrichen worden. Die Kommissionsmehrheit beantragte dem Rat Festhalten, während
eine Minderheit dafür plädierte, dem Beschluss des Ständerates zu folgen und den
Aufbewahrungsort der Daten nicht im Gesetz festzuschreiben. Der
Minderheitssprecher Karl Vogler (csp, OW) bezeichnete diese Vorschrift als unnötig, da
jedes Unternehmen, das in der Schweiz seine Dienste anbiete, das schweizerische
Recht und damit auch das schweizerische Datenschutzrecht beachten müsse und eine
solche Regelung daher nichts an der Verantwortlichkeit der Anbieter ändere. Aus
Gründen der Wettbewerbsfähigkeit gehe es auch darum, keine „obligatorisch-
protektionistische Swissness-Vorschrift“ für die Schweizer Telekombranche zu
schaffen. Pointierte Schützenhilfe bot u.a. der Sprecher der Grünliberalen Fraktion,
Thomas Weibel (glp, ZH), indem er der Mehrheit „die realitätsfremde Erwartung, dass
Bits und Bytes die Schweiz nicht verlassen können“ attestierte. Weitere Bedenken
bestanden überdies darin, dass die zuständigen Behörden den tatsächlichen
Speicherort der Daten gar nicht kontrollieren könnten sowie in der
Verhältnismässigkeit; es gebe noch weitere, je nach Ansicht sogar noch sensiblere
Daten – zum Beispiel Sozialversicherungs- oder Krankenversicherungsdaten –, die auch
nicht in der Schweiz gespeichert sein müssten. Während sich die Ratsmitte mit
Ausnahme von drei Abweichlern aus den CVP- und FDP-Fraktionen von diesen
Argumenten überzeugt zeigte, stimmten sowohl der linke als auch der rechte Pol dem
Mehrheitsantrag zu. Mit 114 zu 72 Stimmen bei drei Enthaltungen hielt die grosse
Kammer somit an der Pflicht, Fernmeldedaten in der Schweiz aufzubewahren, fest.

Mit dieser verbleibenden Differenz und einigen unumstrittenen redaktionellen
Anpassungen ging die Vorlage zurück an den Ständerat. Dort sprach sich nur eine
Minderheit von 17 Stimmen für die vom Nationalrat beschlossene Verpflichtung aus. Die
deutliche Ratsmehrheit von 25 Stimmen folgte dem Antrag ihrer Kommissionsmehrheit
und lehnte die – in den Worten von Kommissionssprecher Stefan Engler (cvp, GR)
„Scheinsicherheit“ schaffende – Bestimmung ab.

Vor dem nächsten Zug des Nationalrates kehrten sich die Mehrheitsverhältnisse in der
vorberatenden RK-NR um. Es war nun die Mehrheit, welche sich gegen die zwingende
Datenspeicherung in der Schweiz aussprach, und die Minderheit, die nach wie vor das
Festhalten an der Bestimmung beantragte. Minderheitssprecher Franz Grüter (svp, LU)
liess verlauten, sein Referendumskomitee stehe bereits in den Startlöchern und erhalte
sicherlich Schub, wenn die Vorratsdatenspeicherung im Ausland erlaubt werde.
Bundesrätin Sommaruga zeigte sich erstaunt über die Bedeutung, die dieser Frage
plötzlich beigemessen werde; man habe „das Gefühl, es würde hier fast um Leben und
Tod gehen.“ Auf beiden Seiten wurden dieselben Argumente wie in der letzten
Diskussion wieder aufgewärmt und dieselbe Allianz aus Grünen, SP und SVP setzte sich
mit 84 zu 73 Stimmen durch, wobei sich 35 Ratsmitglieder der Stimme enthielten, 31
davon allein aus der SP-Fraktion. Damit ging die Vorlage an die Einigungskonferenz.

Mit denkbar knapper Mehrheit, mit 13 zu 12 Stimmen, entschied die Einigungskonferenz,
der Variante des Ständerates zu folgen und die umstrittene Bestimmung zu streichen.
Der Ständerat, dem auch kein anderslautender Antrag vorlag, stimmte dem Antrag der
Einigungskonferenz stillschweigend zu. Im Nationalrat hingegen lag ein Antrag Grüter
auf Ablehnung des Antrages der Einigungskonferenz vor und die Debatte entwickelte
sich zu einer Grundsatzdiskussion über die Gesetzesvorlage als Ganzes. Mit 151 zu 28
Stimmen bei 13 Enthaltungen sprach sich schliesslich auch die grosse Kammer deutlich
für den Antrag der Einigungskonferenz aus und rettete das Projekt vor dem Scheitern.
Von den vormals vehementen Verfechtern der nun fallen gelassenen Verpflichtung,
Randdaten des Fernmeldeverkehrs zwingend und ausschliesslich in der Schweiz zu
speichern, stimmte nun die grosse Mehrheit in den Reihen der SP- und SVP-Fraktionen
dem Gesetz zu. Allein die Grüne Fraktion stellte sich bis zuletzt geschlossen dagegen. In
der Schlussabstimmung am 18. März 2016 wurde das BÜPF im Nationalrat mit 160 zu 23
Stimmen bei 12 Enthaltungen und im Ständerat mit 41 zu 4 Stimmen angenommen. 5
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Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

Dans le cadre des développements de l'acquis de Schengen, le Conseil fédéral a
demandé, début avril, au parlement d'approuver un arrêté fédéral sur l’échange de
notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) n° 1053/2013. Ce
règlement vise à créer un mécanisme d'évaluation et de contrôle de l'acquis Schengen
afin de garantir une intervention plus efficace en cas de problèmes liés à la législation
Schengen.
Lors de la session d'été, le Conseil des États s'est prononcé sans discuter à l'unanimité
en faveur de cet arrêté fédéral. En revanche, il y a eu matière à discussion au sein du
Conseil national. En effet, une minorité UDC (Golay (mcg, GE), Borer (udc, SO),
Bortoluzzi (udc, ZH), Fehr (udc, ZH), Geissbühler (udc, BE), von Siebenthal (udc, BE))
s'est opposée à l'entrée en matière. Le Conseiller national Golay (udc, GE) a exprimé ses
doutes concernant l'efficacité de ce mécanisme d'évaluation. Il a également souligné
que le groupe UDC n'avait pas l'intention de servir de marionnette à l'UE. Car bien que
la Suisse ait le droit de participer à cet échange, elle n'a aucun droit de vote
contrairement aux autres États Schengen. Le Conseil national n'a pas partagé l'opinion
de la minorité et s'est prononcé en faveur de l'arrêté fédéral par 125 voix contre 55 et
13 abstentions. 
Lors du vote final le 26 septembre, les deux Chambres ont donné leur feu vert. Le
Conseil des États par 41 voix contre 2 et 2 abstentions, le Conseil national par 124 voix
contre 63 et 10 abstentions. 6
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Beziehungen zu internationalen Organisationen

Suite à la motion déposée en 2012 par la conseillère nationale Viola Amherd (pdc, VS), le
Conseil fédéral a, à la fin de l'année 2015, soumis au Parlement un projet d'arrêté
fédéral concernant l'approbation du troisième protocole facultatif à la Convention
relative aux droits de l'enfant. Le protocole en question introduit principalement des
mécanismes de communication et de contrôle afin de garantir que les droits dont la
Convention onusienne fait mention soient pleinement observés.
La chambre des Etats, en tant que premier conseil, s'est prononcée sans opposition en
faveur de l'entrée en matière en septembre 2016. L'objet fédéral a cependant suscité
davantage de débat en décembre 2016, parmi les rangs du Conseil national. Portant la
voix de l'Union démocratique du centre, Andrea Martina Geissbühler (udc, BE) a dans un
premier temps tenu à souligner la nature exclusivement procédurale de ce troisième
protocole, ne comportant aucune réelle disposition juridique et ne contribuant donc
que de manière infime et partielle à une meilleure protection de l'enfant. Une critique
à laquelle se sont ajoutées les remarques de son collègue de parti Yves Nidegger (udc,
GE), appelant à user du droit international avec modération et à y recourir en dernière
instance uniquement, soit lorsque les moyens communaux, cantonaux et finalement
nationaux s'avèrent insuffisants. A l'opposé de l'échiquier politique helvétique, la
genevoise Lisa Mazzone (verts, GE) a, lors de son intervention, soulevé l'importance du
symbole que représentait l'engagement de la Suisse pour le respect des droits de
l'enfant vis-à-vis de la communauté internationale. La chambre basse s'est finalement
montrée favorable à la proposition du Conseil fédéral lors du vote sur l'ensemble (116
voix pour et 66 contre).
Le projet a en définitive été accepté par chacune des deux chambres lors du vote final
du 16 décembre 2016 (132 voix pour et 66 contre au Conseil national; 39 voix pour, 1
contre et 3 abstentions au Conseil des Etats). 7
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Landesverteidigung

Zivildienst und Dienstverweigerung

Mitte 2014 legte der Bundesrat seine Botschaft zur Revision des Bundesgesetzes über
den zivilen Ersatzdienst, kurz Zivildienstgesetz ZDG, vor und erfüllte damit einen
Auftrag aus einer 2012 angenommenen Motion. Die grösste Neuerung bestand in der
vorgesehenen Möglichkeit für Zivildiensteinsätze in Schulen. Weiter sollen
Zivildienstleistende früher über die Zulassung zum Dienst und dessen Auswirkungen
informiert werden. Zudem sollen die Anstrengungen in die Ausbildung der
Dienstleistenden intensiviert werden. Darüber hinaus bietet die vorgeschlagene
Anpassung des ZDG eine Annäherung an die Agrarpolitik 2014-2017. Die vorliegende
dritte Revision des ZDG schafft auch eine Reihe von Optimierungen, die aufgrund der
gesteigerten Vollzugsmengen nötig geworden sind: Der Zivildienst ist gewachsen, was
sich auch am Total geleisteter Diensttage zeigt, das sich in den vergangenen fünf Jahren
verdreifacht hat, was unter anderem auf die Zunahme an Zulassungen nach der
Einführung des Tatbeweises im Jahr 2009 zurückgeführt wird.
Im Herbst 2013 liess der Bundesrat den Vorentwurf mittels einer Vernehmlassung
prüfen, wobei die Resonanz grösstenteils positiv ausfiel. Betreffend Einsätze in Schulen
zeigten sich die FDP und SVP skeptisch, begrüsst wurde die Idee von der Linken, der
CVP und den Kantonen.

Im Mai 2015 befasste sich der Nationalrat als Erstrat mit der Vorlage. Die SiK-NR war
sich nicht einig. Die Mehrheit beantragte Eintreten auf die Vorlage, eine Minderheit
Geissbühler (svp, BE), allesamt Angehörige der SVP Fraktion, beantragte Nichteintreten.
SiK-Sprecher Walter Müller (fdp, SG), selbst Urheber der "Ausbildungs-Motion", führte
die wichtigsten Änderungen aus. Seitens der Kommissionsminderheit brachte
Nationalrätin Geissbühler (svp, BE) die Kritik vor, dass mit der vorgelegten Lösung der
Zivildienst gegenüber dem Militärdienst noch attraktiver ausgestaltet würde, was der
falsche Weg sei, weil er eine Schwächung des Milizprinzips bedeute. In der Erweiterung
der Einsatzmöglichkeiten in Schulen ortete Geissbühler "Verzweiflung": man wisse
offenbar nicht, wo die vielen Zivildienstleistenden unterzubringen seien. Überdies solle
ein sich in Erarbeitung befindlicher Expertenbericht zur Zukunft der Dienstpflicht
abgewartet werden, bevor derartige Neuerungen an die Hand genommen werden. Die
Eintretensdebatte gestaltete sich in der Folge äusserst emotional, wobei sich
altbekannte Muster zeigten. Die Linke war für einen ausgebauten Zivildienst, die Rechte
zeigte sich skeptisch und die Mitte eher pragmatisch mit einer Tendenz hin zur
Unterstützung der Regierungsvorlage. Sogar die Abschaffung der Armee wurde
prognostiziert, ehe in der Eintretensabstimmung doch eine komfortable Mehrheit von
137 gegen 48 Stimmen für Eintreten resultierte. Die 48 ablehnenden Stimmen stammten
dabei von der geschlossen stimmenden SVP-Fraktion ab.

Auch die Detailberatung erwies sich in der Folge als langwierig, wobei die SVP weiterhin
darum bemüht war, jede mögliche Attraktivitätssteigerung des Zivildienstes zu
verhindern. Es waren jedoch nicht nur Minderheitsanträge, die für Diskussionen
sorgten. Zunächst wurde über den Vorschlag der Regierung debattiert,
Zivildienstleistende in Schulen einzusetzen. Dies zuzulassen schien der
Kommissionsmehrheit unnötig, da das Schulsystem auch ohne "Assistenten"
auskomme. Es sei überdies auch nicht möglich, einen geregelten Tagesverlauf zu
garantieren und das Tätigkeitsfeld für "Zivis" sei zu wenig deutlich abgesteckt. Eine
Minderheit van Singer (gp, VD) wollte mit Unterstützung der Fraktionen der SP und der
GLP am bundesrätlichen Vorschlag festhalten. Mit 94 zu 82 Stimmen fiel die
Abstimmung knapp zugunsten der Kommissionsmehrheit aus, womit die
Einsatzmöglichkeit in Schulen aus der Vorlage gestrichen wurde. Weiter gaben die
Auslandeinsätze Anlass zu Diskussionen, wobei zwei Aspekte zur Debatte standen. Eine
Minderheit II Geissbühler (svp, BE) wollte Auslandeinsätze generell aus der Bestimmung
streichen, eine Minderheit I Schläfli (cvp, SO) wollte die Modalitäten um die
Freiwilligkeit solcher Einsätze anpassen, sie jedoch generell weiterhin zulassen. Dabei
ging es um die Einwilligung der Dienstleistenden, die zwar für Auslandeinsätze
abgegeben werden muss, nicht jedoch für Einsätze im grenznahen Ausland. Der
Gesetzesentwurf sollte dahingehend angepasst werden, dass Dienstleistende auch für
Einsätze im Grenzgebiet ihre Einwilligung geben müssen und nicht dazu verpflichtet
werden können. Beide Anträge blieben erfolglos. Damit bleiben Auslandeinsätze
möglich und eine Einwilligung der Zivis ist nicht einzuholen, sofern es sich um Einsätze
im grenznahen Ausland handelt. Ein weiterer Minderheitsantrag Fehr (svp, ZH) wollte
den Zeitpunkt des Wechsels vom Militär- in den Zivildienst restriktiver regeln. Gemäss
Entwurf können Militärdienstpflichtige jederzeit ein Gesuch um Umteilung stellen, die
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SVP wollte hingegen durchsetzen, dass nur innerhalb der ersten sechs Wochen vor
Beginn, oder aber nach Abschluss der Rekrutenschule Wechsel möglich sein sollen.
Hans Fehr ortete in der skizzierten Regelung ein "Jekami" und hielt fest, die zwei
vorgeschlagenen Zeitpunkte öffneten genügend Spielraum, um sich - auch nach
vollendeter RS - noch für einen Zivildienst zu entscheiden. Das Ratsplenum fügte sich
jedoch der Meinung der Kommissionsmehrheit und folgte so dem Bundesratsentwurf.
Weitere, weniger bedeutende Minderheitenanträge blieben ebenfalls erfolglos, womit
der Gesetzesentwurf mit den erwähnten Änderungen mit 122 zu 45 Stimmen zur
Weiterbehandlung dem Zweitrat überwiesen wurde. Auch in der Gesamtabstimmung
stimmte die SVP Fraktion geschlossen gegen den Gesetzesentwurf. 8

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Suchtmittel

Eigentlich hätte sich der Nationalrat bereits in der Frühjahrssession 2020 mit der
Schaffung einer gesetzlichen Grundlage zur Durchführung von wissenschaftlichen
Studien zum Cannabiskonsum  befassen sollen. Nachdem jedoch diese Session
aufgrund des Coronavirus abgebrochen worden war, führte die grosse Kammer die
Detailberatung im Juni 2020 durch. 
Dabei wurden zwei Änderungen, die von der SGK-NR gegenüber dem Entwurf des
Bundesrates vorgeschlagen worden waren, angenommen: Zum einen stimmte der
Nationalrat einstimmig für die Untersuchung der Gesundheitszustandsentwicklung der
Studienteilnehmenden. Zum anderen entschied er sich mit 112 zu 76 Stimmen (bei 6
Enthaltungen) dafür, dass die für die Projekte verwendeten Produkte aus dem
Schweizer Biolandbau stammen müssen und somit die Schweizer Landwirtschaft
gestärkt wird. Letzteres stiess beim Bundesrat auf keine grosse Zustimmung.
Gesundheitsminister Berset gab zu bedenken, dass es nur sehr wenige Hersteller mit
Erfahrung in diesem Bereich gebe und die benötigte Zeit für die Beschaffung
entsprechender Produkte lang sein dürfte. Daher könne es zu Verzögerungen bei der
Umsetzung der Projekte kommen. 
Sämtliche Anträge von Seiten der SVP und der CVP – beide Parteien hatten sich bereits
bei der Eintretensdebatte teilweise oder vollständig negativ gegenüber der
Gesetzesänderung geäussert –  stiessen im Nationalrat auf Ablehnung. So sprach sich
die grosse Kammer mit 118 zu 75 Stimmen (bei 1 Enthaltung) resp. mit 119 zu 74 Stimmen
(bei 1 Enthaltung) dagegen aus, dass die Arbeitgebenden resp. Schulen der
Studienteilnehmenden über deren Teilnahme am Projekt informiert werden müssen.
Therese Schläpfer (svp, ZH) hätte sich eine entsprechende Meldepflicht gewünscht, da
der Cannabiskonsum zu Konzentrationsminderung und Gefährdung der
konsumierenden Person oder Drittpersonen führen könne. Die SP und Teile der Mitte-
Fraktion hielten dem jedoch entgegen, dass sich in diesem Fall kaum jemand mehr zur
Teilnahme an den Studien bereit erklären würde. Auch die beiden Minderheitsanträge
Roduit (cvp, VS) und Herzog (svp, TG), die eine Registrierung der Partizipanten und
Partizipantinnen resp. die Abgabe des Führerscheins während und für eine bestimmte
Zeit nach der Studienteilnahme verlangten, fanden im Nationalrat kein Gehör. Ein
Antrag von Andrea Geissbühler (svp, BE), dass die Teilnehmenden das Cannabis  selber
finanzieren müssen und nur Personen an den Studien teilnehmen dürfen, die weder
Sozialhilfegelder noch eine Invalidenrente beanspruchen, wurde mit 122 zu 70 Stimmen
(bei 2 Enthaltungen) ebenfalls abgelehnt. Bezüglich des THC-Gehalts sprach sie der
Nationalrat für die vom Bundesrat vorgeschlagene Begrenzung des maximalen Wertes
bei 20 Prozent aus – eine Minderheit Herzog hatte eine obere Limite von 15 Prozent
gefordert – und dass die Partizipanten und Partizipantinnen monatlich nicht mehr als
10 Gramm THC erhalten können. Ferner wurde unter anderem dem Antrag eine Absage
erteilt, dass die Bewilligung von Pilotversuchen durch den Bundesrat statt durch das
BAG erfolgen muss und Gemeinden ein Projekt nur mit der Zustimmung ihres Kantons
bewilligen können. Die von der Mitte-Fraktion hervorgebrachte Forderung zur alleinigen
Finanzierung der Pilotversuche durch Gemeinden und Kantone scheiterte mit 107 zu 86
Stimmen (bei 1 Enthaltung).
In der Gesamtabstimmung nahm die grosse Kammer die Vorlage mit 113 zu 81 Stimmen
an, wobei die Fraktionen der SP, der GLP und der Grünen geschlossen für das Geschäft
stimmten, die Stimmen der FDP-Liberalen- und der Mitte-Fraktion sich aufteilten und
sich bei der SVP-Fraktion, abgesehen von Roger Köppel (svp, ZH), alle gegen die
Ergänzung des Betäubungsmittelgesetzes aussprachen. 9
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